
 
Warum explodierten die Verluste mit dem Start der 

Billigfliegerei am Flughafen Dortmund ab Mitte 2004? 
Was sind die Hintergründe? 

Welche Rolle spielten das Land NRW und die Bezirksregierung Münster? 
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Anbei sehen Sie eine interne Ak-
tennotiz der Bezirksregierung Müns-
ter, die zuständig ist für den 
Flughafen Dortmund und auch für 
Teile der Preisgestaltung dort. 
 
Die Preise, die die Flughäfen den Airlines 
einräumen sind in Teilen auf ihre kosten-
deckende Höhe zu prüfen. Anbei beschreibt 
ein Mitarbeiter der Bezirksregierung die 
Vorkommnisse im Zusammenhang mit den 
Preisen ggü. den Airlines am Flughafen 
Dortmund. Es handelt sich um einen 
historischen Abriss der Hintergründe und 
Entwicklungen der  Jahre 2003 bis 2006: 
 
Das Förderprogramm „NERES“ wurde Mitte 
2004 geboren mit extrem niedrigen Abfer-
tigungspauschalpreisen pro Fluggast zwecks 
Anwerbung von Billigairlines. 
 
 
 
 
Das Grundproblem war offensichtlich der  
Einbruch der  Passagierzahlen der Jahre 2003 
und 2004 und die damit steigenden Verluste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Prüfungsbehörde (Bezirksregierung 
Münster, Amt für Luftfahrt) erfuhr offen-
sichtlich erst aus der Presse von den 
Sonderkonditionen am Flughafen Dortmund. 
Konditionen die auf Kostendeckung von ihr in 
Teilen zu prüfen sind. 
 
 
Teile der Gebühren/Preise sind genehmigungs-
pflichtig, geprüft wurde zuletzt im Okt. 2001, 
ca. 12 Euro kostet danach die Abfertigung 
eines abfliegenden Passagiers. 
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Die Behörde berechnet Abfertigungspreise, die 
einem Rabatt von 80-95% auf Basis der 
genehmigten Preise entsprechen! Sie beschreibt 
die easyJet als einen möglichen „Co-Auto“ der 
Förderung „NERES“. Nutznießer dieser 
Dumpingpreise sind zunächst die easyJet und 
die WIZZ Air, … 
Die Preise liegen komplett pro einsteigenden 
Passagier bei 5 bis 7,50 und das noch reduziert 
um Mengen- und Marketingrabatte. Preis der 
genehmigten Gebührenordnung waren ca. 12 
Euro! 
 
 
Die Altkunden am Flughafen Dortmund steigen 
auf die Barrikaden und fordern vermutlich 
gleiche Preise, was nach den NERES-Bedin-
gungen (nur neue Ziele, und mehr Passagiere 
werden gefördert) nicht möglich ist. 
 
In Berlin läuft der erste Rechtsstreit darüber an. 
 
Ryanair wurde in 2004 bereits auf Ebene der 
EU angeklagt wegen rechtswidriger Rabatte. 
 
Möglicherweise hat auch die Air Berlin 
bekommen was sie wollte: niedrige Preise. 
Juristisch ausgefochten wurde der Streit um die 
NERES-Konditionen von Air Berlin jedenfalls 
nicht. 
 
 
 
 
Ab Mitte 2004 fliegen die Billigflieger am 
Airport Dortmund. Die Passagierzahlen steigen 
rasant an. Wie aber erklären sich die extrem 
steigenden Verluste auf 28 Mio. €? In 2005 
waren es „nur“ 18 Mio. Verluste. 
 
 
Hier der Verweis auf div. Schreiben (liegen uns 
vor), in denen die Behörde schon zuvor auf die 
Prüfungs- und Kostendeckungspflicht der 
Preise hingewiesen hat. 
 
Da finden Gespräche in Düsseldorf zu diesem 
Thema statt und alle sind sich einig, dass die 
Preisordnung „NERES“ so nicht EU-genehmi-
gungstauglich ist. Aber es geschieht nichts. 
 
Dann lehnt sich die nationale Behörde zurück 
und beruft sich auf ein beabsichtigtes EU-
Notifizierungsverfahren (Antrag auf Genehmi-
gung von Beihilfen) und stellt sogar dem 
Flughafen die Entscheidung frei, auf Ergebnis-
se zu warten. Wünsch-Dir-Was in deutschen 
Recht – so was gibt es? 
 
 
Hier fehlt der erste Teil der letzten Zeile. 
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Was sagt das europäische Recht? 
 
 
 
 
Der Flughafen behauptet, er habe EU-
Recht beachtet. 
 
 
 
 
 
Im Feb. 2005 veröffentlich die EU 
neue Leitlinien zum Thema Subven-
tionen an Flughäfen. Jetzt wird es  
genehmigungsrechtlich noch enger. 
Aber es geschieht nichts. 
 
 
 
Der Mitarbeiter der Bezirksregierung 
hat Zweifel, ob das Preisdumping in 
Dortmund den neuen Regeln der EU 
standhalten wird. 
 
 
 
Wir mussten feststellen, dass der 
Flughafen Dortmund auch nach 
Überschreitung der 2 Mio. Passagier-
grenze die anbei genannte Richtlinie 
zum Bodendienst nicht eingehalten hat.
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Die EU misst üblicherweise die 
Entscheidung, den Billigairlines in 
Dortmund Billigpreise einzuräumen, 
daran, ob ein  privater Investor auch so 
gehandelt hätte. 
Nach Ansicht der Bezirksregierung 
handelt es sich daher um Beihilfen, die 
der EU-Genehmigung bedürfen. Aber 
es geschieht nichts. Die Behörde prüft 
die Preise nicht, schreitet nicht gegen 
die Dumpingkonditionen ein. 
 
Die mögliche Genehmigung von 
„NERES“ wirft diverse Fragen auf: 
 
Nach Ende der Förderzeit gibt die 
easyJet die Flugziele auf, ohne dass 
etwas geschieht – wissen wir heute. 
 
Keine Erkennbarkeit prüfungspflichti-
ger und –freier Bestandteile. Das führt 
aber lediglich dazu, dass nichts unter-
nommen wird von Seiten der Behörde. 
 
 
Jetzt wird es richtig interessant: 
 
Die Behörde wusste schon im Feb. 
2005 (Datum dieses Schreibens), dass 
ein Antrag über das Land NRW und 
den Bund noch nicht in Brüssel 
angekommen war. Sie wartet mit ihrer 
Prüfung der Entgelte damit auf eine 
EU-Entscheidung die nicht kommen 
konnte, unternimmt aber nichts. 
Die Prüfung auf Ebene NRW lief 
scheinbar noch? Mehrfach und über 
Jahre hinweg, gibt der Flughafen ggü. 
der Behörde in Münster an, dass er 
einen Antrag an das Land NRW 
gestellt habe mit der Bitte um 
Weiterleitung an die EU. Wir wissen 
dass der Antrag auch bis Nov. 2006 
(unsere 1. Beschwerde) nicht in Brüssel 
angekommen war. 
 
Während der Mitarbeiter noch über die 
Gründe der Verzögerung in D’dorf 
spekuliert, lässt sich der Flughafen mit 
seinem Konzept (NERES) in der 
Öffentlichkeit pressewirksam feiern. 
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Schreiben Flughafen DO an 
Behörde in Münster vom 
1.03.2003 
 
Die Preise, die den Billigairlines für 
die Abwicklungsleistungen in Rech-
nung gestellt wurden, waren von 
Anfang weder nach nationalem 
Recht noch nach EU-Recht zulässig. 
Diese extrem geringen Preise führten 
denn ab 2004 auch zur Explosion der 
Verluste trotz steigender Fluggast-
zahlen. 
 
Noch im März 2006 schreibt der 
Flughafen an die Behörde in Münster, 
dass er eine „beihilferechtliche Proble-
matik“ entschärfen wollte. Der Airport 
räumt das Beihilfeproblem selbst ein! 
 
Das Beihilfeproblem ist nicht zu 
beseitigen. Erst im Nov. 2006 fiel  mit 
der Beschwerde an die EU auf, mit 
welchen Absprachen sich Flughafen, 
Bezirksregierung Münster und das 
Land NRW die Verantwortung für die 
nicht kostendeckenden, aber prüfungs-
pflichtigen (Teil)Gebühren zugescho-
ben haben. 
 
All das hätte verhindert werden 
können, und die Verluste am Flughafen 
wären nicht in diese Höhen geklettert. 
 
In 2007 wird der Rechtsanwalt der 
Flughafen Dortmund GmbH an die EU 
schreiben, dass der Beihilfeantrag aus 
Herbst 2004! „zwischen den Behörden“ 
hängen geblieben ist und daher nie in 
Brüssel ankam. 
 
In 2009 nahmen wir die Möglichkeiten 
der Dienst- und Fachaufsichtsbe-
schwerde in Anspruch. Leider ohne 
Erfolg. Die Behörden schoben sich 
auch hier die Verantwortung zu.  
 

 
Aber auf die EU ist Verlass. Sie gab 
eine Studie 2010/2011 zwecks Klärung 
in Auftrag. Das Ergebnis steht noch 
aus. 
 
 

Johannes Kleinschnittger: aus den internen Informationen zum EU-Hauptprüfverfahren C26/07 – NERES Dortmund 


